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Schweizerisches Schadstofffreisetzungs- und -transferregister (SwissPRTR) 

SwissPRTR ist das öffentlich zugängliche Schadstofffreisetzungs- und -transferregister der 
Schweiz. Es liefert Informationen zu Freisetzungen von festgelegten Schadstoffen in Luft, 
Wasser und Boden, zu Transfers von Abfällen sowie zu Transfers von Schadstoffen im Ab-
wasser. SwissPRTR leistet damit einen Beitrag zur Information der Öffentlichkeit über die 
Umweltsituation und trägt zur Reduktion der Umweltbelastung in der Schweiz bei. 

Die rechtliche Grundlage von SwissPRTR ist die Verordnung zum Register über die Frei-
setzung von Schadstoffen sowie den Transfer von Abfällen und von Schadstoffen in Abwas-
ser PRTR-V vom 15. Dezember 2006. 

Dieses Faktenblatt erlaubt es den Betrieben zu ermitteln, ob sie im Rahmen von 

SwissPRTR meldepflichtig sind. 

 

Wer ist betroffen: eine Entscheidungshilfe für Betriebe 
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Nein

Der Betrieb ist meldepflichtig.
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Betroffene Branchen
Führte Ihr Betrieb im Erhebungsjahr eine 

Tätigkeit gemäss Anhang 1 PRTR-V aus?

Ja

Nein

1

Wurde im Erhebungsjahr der  

Kapazitätsschwellenwert gemäss Anhang 1 

PRTR-V überschritten?

2

Schadstofffreisetzung 

in Luft, Wasser oder 

Boden
Wurden im Erhebungsjahr 

in Anhang 2 PRTR-V

festgelegte Schadstoffe in 

Luft, Wasser oder Boden 

in Mengen freigesetzt, die 

die Schwellenwerte 

überschreiten?

Transfer von Abfällen

Wurden im Erhebungsjahr

mehr als 2 t Sonderabfall 

(Verordnung über den 

Verkehr mit Abfällen 

(VeVA) vom 1. Januar 

2006) oder mehr als 2000 

t andere Abfälle aus dem 

Betrieb hinaus 

transferiert?

Transfer von Schad-

stoffen in Abwasser

Wurden im Erhebungsjahr

Schadstoffe aus dem 

Betrieb hinaus ins 

Abwasser transferiert, das 

zur Abwasserbehandlung 

bestimmt ist, in Mengen, 

die die festgelegten 

Schwellenwerte für Wasser 

in Anhang 2 PRTR-V

übersteigen?
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